
TOP 3 „Informationen“ 

zur Sitzung des JHA 
am 16. Juni 2011 

 

 

1.) Kindergartenbedarfsplanung 

 
Der Jugendhilfeausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 14. 04. 2011 mit der 
Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung beschäftigt und die Verwaltung 
beauftragt, zur Sitzung am 16. 06. 2011 eine entscheidungsreife Vorlage zur Be-
schlussfassung vorzulegen. Die Erstellung einer entscheidungsreifen Vorlage war 
aus den nachstehend aufgeführten Gründen nicht möglich: 
 
Berücksichtigung von fortgeschriebenen Einwohnerdaten  

 
Die dem JHA für die Sitzung am 14. 04. 2011 vorgelegte Kindergartenbedarfs-
planung basiert auf Einwohnerwerte von Jan. 2011. Die im April 2011 fortge-
schriebenen Einwohnerwerte führen zu einer geringfügigen Steigerung der rech-
nerischen Bedarfe sowohl in Rechtsanspruchsbereich als auch im U3-Bereich. Auf 
der Basis der neuen Einwohnerzahlen sollen in den 3 großen Planungsgebieten 
Trägergespräche zum weiteren Ausbau der Plätze in der institutionellen Kinder-
betreuung im Alter von 0 bis zum Beginn der Schulpflicht geführt werden.  

 
Beabsichtige Veränderungen des Landes NRW bei der Zu 

schussgewährung für die Schaffung der Plätze im U3-Bereich 

 
Im Bereich der U3-Förderung beabsichtigt das Land NRW eine sofortige Neurege-
lung der Bewilligungspraxis. So sollen die Landesmittel pauschal auf die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe verteilt werden. Um Wiederholungen zu ver-
meiden, wird auf das als Anlage beigefügte Rundschreiben des LWL vom 19. 05. 
2011 nebst Anlagen verwiesen.  
 
Anzumerken ist, dass hier nur über die Landesmittel gesprochen wird. Über die 
weiter erforderlichen Bundesmittel im U3-Ausbau gibt es keinerlei verbindliche 
Auskunft. Besonders brisant ist, dass die Finanzierung der beabsichtigten Maß-
nahmen im U3-Bereich nicht mit anderen Fördermitteln des Landes oder des 
Bundes kofinanziert werden dürfen. Im Klartext bedeutet das, dass z.B. die ge-
planten Maßnahmen, die sinnvoller Weise nur mit einer gleichzeitigen Sanierung 
durchzuführen sind, aktuell auf Grund der Erlasslage gefährdet sind.  
 
Die im Rundschreiben des LWL Nr. 8/2011 vom 19. 05. 2011 in Aussicht gestell-
ten zusätzlichen Informationen lagen bis zur Erstellung dieser Information nicht 
vor. 
 



 

Personelle Situation im Fachbereich Jugend, Familie und Soziales 
 
Die aktuelle personelle Situation in der Fachbereichsleitung des FB 2 wird als be-
kannt vorausgesetzt. Seit der Vakanz wurde versucht, die umfangreichen Tages-
geschäfte so gut wie eben möglich aufzufangen. Der Verwaltung ist durchaus 
bewusst, dass insbesondere im U3-Bereich die Förderrichtlinie mit dem Jahr 
2013 ausläuft und dass bis zu diesem Zeitpunkt alle notwendigen Maßnahmen 
abgewickelt worden sein müssen. Mit der am 07. 06. 2011 getroffenen Ratsent-
scheidung zur Besetzung der Fachbereichsleiterstelle und einer möglichst zeitna-
hen Umsetzung werden im Produktbereich 2102 wieder die zeitlichen Ressourcen 
zur Verfügung stehen, die zur sachgerechten Aufgabenerledigung benötigt wer-
den.  
 
Die Verwaltung geht davon aus, dass bis zu den abschließenden Haushaltsplan-
beratungen 2012 die notwendigen Ausbaubeschlüsse für die institutionelle Kin-
derbetreuung verwaltungsseitig vorzubereiten sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) Antrag des Stadtjugendringes auf Einrichtung einer Len-

kungsgruppe zur Weiterentwicklung der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen in Rheine 

 
Auf den als Anlage beigefügten Antrag des Stadtjugendringes, der am 19. Mai 
2011 bei der Verwaltung einging, wird verwiesen. Die vom Stadtjugendring an-
geregte Bildung einer Lenkungsgruppe entspricht nicht den im SGB VIII be-
schriebenen Beteiligungsmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund schlägt die Ver-
waltung vor, zunächst das Gespräch mit dem Stadtjugendring zu suchen, und 
nach Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der nach dem SGB VIII vorgesehenen 
Beteiligungsmöglichkeiten (Bildung einer AG 78 oder Beratung im Unteraus-
schuss „Jugendarbeit und Kindertageseinrichtungen“) zu suchen.  
 
 



 

 

 

 
 
Az.: 50 80 01 S-U3 Münster, 19.05.2011 
 
 
 

Rundschreiben Nr. 8 / 2011 
 
 
U3 Ausbau Sonderprogramm 2011/2012 des Landes Nordrhein-Westfalen 
Erlass des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 18.05.2011, Az. 2635.5 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
den o.g. Erlass des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen nebst Anlage 1 (Berechnungsbeispiel) und Anlage 2 (Einzelberechnungen) 
sende ich Ihnen zur Kenntnisnahme. 
Sobald mir Weiteres zum Verfahren für das vorgestellte Sonderprogramm vorliegt, werde ich Sie 
entsprechend informieren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
Im Auftrag 
gez. 
 
 
Barbara Thüner 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe · 48133 Münster 
 

 
 
Stadt-/ Kreisverwaltung 
- Jugendamt - 
im Bereich des  
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
 
Nachrichtlich: 
Kommunale Spitzenverbände 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 

 
 
Ansprechpartnerin: 
Barbara Thüner 
 
Tel.: 0251 591-5839 
Fax: 0251 591-5954 
E-Mail: barbara.thuener@lwl.org 
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Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADE3M 
 



Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Haroldstraße 4

40213 Düsseldorf

Telefon 0211 837-02

Telefax 0211 837-2200

poststelle@mfkjks.nrw.de

www.mfkjks.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linien

704, 709, 719

Haltestelle Poststraße

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

An den 
Landschaftsverband
Westfalen-Lippe
48133 Münster

An den 
Landschaftsverband
Rheinland
50663 Köln 

nachrichtlich:
An die
Arbeitsgemeinschaft der
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Andreas Meiwes
c/o Caritasverband für das Bistum Essen
Am Porscheplatz 7
45127 Essen

An die 
Arbeitsgemeinschaft der
Kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen
Frau Verena Göppert
Städtetag NW
Gereonstraße 18 - 32
50670 Köln 

An die
Arbeitsgemeinschaft der 
Kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen
Herrn Horst-Heinrich Gerbrand
Städte- und Gemeindebund NRW
Kaiserswerther Straße 199 – 201
40474 Düsseldorf
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Aktenzeichen 2635.5
bei Antwort bitte angeben

Michaela Berg
Telefon 0211 8618-3685
Telefax 0211 8618-53685
Michaela.Berg@mfkjks.nrw.de
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An die 
Arbeitsgemeinschaft der
Kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen
Herrn Reiner Limbach
Landkreistag Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 8
40213 Düsseldorf

An das
Katholische Büro Nordrhein-Westfalen
Herrn Heinz-Theo Rauschen
Friedrichstraße 80
40217 Düsseldorf

An das
Evangelische Büro Nordrhein-Westfalen
Herrn Kirchenrat Rolf Krebs
Rathausufer 23
40213 Düsseldorf

U3-Ausbau-Sonderprogramm 2011/2012

Seit Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zum U3-Investitions-
ausbau im Jahr 2007 ist der Ausbau der U3-Betreuungsplätze für Län-
der und Kommunen mit besonderen finanziellen Anstrengungen ver-
bunden. Bereits im Juni 2010 stand fest, dass die in Nordrhein-
Westfalen für diesen Ausbau vorgesehenen Mittel bei weitem nicht aus-
reichen würden, um das angestrebte Ziel (landesweit 32 %) auch tat-
sächlich erreichen zu können. Die Landesregierung hat daher erstmals 
im Haushaltsjahr 2010 zusätzliche Landesmittel i.H.v. 150 Mio. Euro für
den Ausbau zur Verfügung gestellt.

Das derzeitige Antragsvolumen des U3-Investitionsprogramms spiegelt
den nach wie vor hohen Ausbaubedarf wider.

Der Landtag hat heute den Landeshaushalt 2011 verabschiedet. Die 
Regierungskoalition hat mit dem Haushalt 2011 ein Sonderprogramm 
zum U3-Ausbau in NRW aufgelegt. Nach Freigabe der Haushaltsmittel 
soll dieses Programm möglichst zeitnah umgesetzt werden.

Aus diesem Anlass gebe ich Ihnen vorab folgende Information:

Nach dem verabschiedeten Haushalt ist vorgesehen, für den weiteren
investiven U3-Ausbau zusätzliche Ausgabeermächtigungen im Verfah-
ren der fachbezogenen Pauschalen für das Jahr 2011 in Höhe von 100
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i. H. v. 60 Mio. Euro zur Bewirtschaftung zuzuweisen.

Im Hinblick auf den Rechtsanspruch für die ein- und zweijährigen Kinder
ab dem 01.08.2013 soll die Verteilung der Mittel dem regionalen Bedarf 
Rechnung tragen. Als ein Indikator für den Bedarf wird die Betreuungs-
quote für dreijährige Kinder im jeweiligen Jugendamtsbereich nach
KJHG-Statistik herangezogen.

Die Höhe der fachbezogenen Pauschalen je Jugendamt berücksichtigt
daher zum einen die Zahl der ein- und zweijährigen Kinder und zum an-
deren die Betreuungsquote für dreijährige Kinder im jeweiligen Jugend-
amtsbezirk.

Ein Berechnungsbeispiel sowie vorläufige Einzelberechnungen für die
Jugendämter finden Sie in den beigefügten Anlagen.

Nähere Einzelheiten zum beabsichtigten Verfahren:

Bescheid
Nach Verabschiedung des Haushaltes 2011 soll die fachbezogene Pau-
schale 2011 ohne Antrag von Ihnen, den oberen Landesjugendbehör-
den, durch Bescheid festgesetzt werden. Ein Bescheidmuster mit Bear-
beitungshinweisen werde ich Ihnen zeitnah zur Verfügung stellen.

Auszahlung
Nach Eintritt der Bestandskraft des Bewilligungsbescheides wird den 
Jugendämtern der im Bescheid vorgesehene Betrag für 2011, zeitnah
und der für 2012 vorgesehene Betrag zu Beginn des Haushaltsjahres
2012 ausgezahlt werden. Die Bestandskraft des Bescheides können die 
Jugendämter auch durch Erklärung des Verzichts auf einen Rechtsbe-
helf herbeiführen.

Verwendungszweck
Mit den fachbezogenen Pauschalen des U3-Ausbau-Sonderprogramms
2011/2012 sind Maßnahmen im investiven Ausbau von Plätzen für Kin-
der unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfle-
ge eigenverantwortlich durchzuführen.
Diese Maßnahmen dürfen nicht mit anderen Fördermitteln des Landes 
oder des Bundes kofinanziert werden - alle im U3-Sonderprogramm ab-
zuwickelnden Maßnahmen werden nur aus diesen finanziert.

Sicherung der Gesamtfinanzierung einer Maßnahme
Eine Einzelmaßnahme kann sowohl aus den 2011 als auch aus den für 
2012 bereitgestellten Mitteln aus dem U3-Ausbau-Sonderprogramm
2011/2012 finanziert werden.
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Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass für die 
Maßnahmen, die aus diesen Mitteln finanziert werden, u. a. die Rege-
lungen zum vorzeitigen Maßnahmebeginn nicht zu beachten sind.

Verwendungszeitraum
Die in dem U3-Ausbau - Sonderprogramm 2011/2012 zur Verfügung 
gestellten Mittel müssen
• bezogen auf das Haushaltsjahr 2011 bis zum 31. Dezember 2011

und
• bezogen auf das Haushaltsjahr 2012 bis zum 31. Dezember 2012

vom Letztempfänger verausgabt sein (§ 29 Abs. 5 Haushaltsgesetz).

Ich bitte den Jugendämtern dieses Schreibens kurzfristig per E-Mail be-
kannt zu geben.

Manfred Walhorn



Anlage 1

Berechnung:

Die Mittel werden den Jugendämtern als fachbezogene Pauschale nach folgender 
Berechnungsformel zur Verfügung gestellt werden: 100.000.000 € bzw. 60.000.000 € 
x (Anzahl der Kinder im Alter von ein und zwei Jahren je Jugendamtsbezirk zum
Stichtag 31.12.2009 x Betreuungsquote der dreijährigen Kinder im Jugendamt) / 
Gesamtsumme der Werte aller Jugendämter (24.929.847).

Die jeweiligen Werte für die Jugendämter sind der beigefügten Anlage
zu entnehmen.

Beispiel:
Im Jugendamtsbezirk XY leben zum Stichtag 31.12.2009 5.000 Kinder im Altern von 
ein und zwei Jahren. Die Betreuungsquote der dreijährigen Kinder im 
Jugendamtsbezirk XY beträgt 89 Prozent.

a) 100.000.000 € x (5.000.x 89.) = 1.785.009 Euro
24.929.847

b) 60.000.000 € x ( 5.000 x 89 ) = 1.071.005 Euro
24.929.847

Dem Jugendamtsbezirk XY würde somit eine fachbezogene Pauschale für 2011 in 
Höhe von 1.785.009 Euro bewilligt werden, sowie eine fachbezogene Pauschale für 
2012 in Höhe von 1.071.005 Euro.












